Frau Präsidentin,

meine Damen und Herren,

wir wollen und wir brauchen wissenschaftlichen Fortschritt und seine Anwendung in Medizin und Technik, nicht zuletzt seine ökonomische Umsetzung, wozu Patente einen wichtigen Beitrag leisten. Forschungserfolge und ihre wirtschaftliche Nutzung sichern uns Gesundheit, hohe Lebenserwartung, Arbeitsplätze und materiellen Wohlstand.

Wir brauchen und wir wollen den Fortschritt der Bio- und Gentechnologie. Dies ist ein Bereich, der in der nächsten Zukunft eine in jeder Hinsicht bedeutende Rolle spielen wird. Und zugleich ist dies ein Bereich, der - wie kaum ein anderer - existenzielle Grundlagen der Natur und des Menschen berührt.

Doch wer – gerade als Gesetzgeber - den Fortschritt und die Akzeptanz der Bio- und Gentechnologie will, muß klar und verbindlich sagen, wo die absoluten Grenzen liegen.

Eine der wesentlichsten Grenzlinien – und da, glaube ich, sind wir uns einig in diesem Hause - verläuft dort, wo auf die genetische Identität des Menschen zugegriffen wird, wo der Mensch zum Objekt oder gar zum Produkt gentechnischer Manipulation wird.

Das Europäische Patentamt hat diese absolute Grenze verletzt, und dies – mehr noch als die berechtigte öffentliche Empörung – dies ist Grund genug, eine aktuelle Stunde durchführen.

Ich begrüße deshalb auch ausdrücklich die Entscheidung der Bundesregierung, Einspruch gegen das Europäische Patent EP 0 695 351 einzulegen.

Allerdings bedaure ich sehr, daß es nicht die qualifizierten Fachressorts der Bundesregierung waren, die die angemessene Aufmerksamkeit auf das bereits im Dezember 1999 erteilte Patent geleitet haben, sondern die Presseaktivitäten einer Nichtregierungsorganisation.

Sind sich die Ministerien hinreichend dessen bewußt, was ein rechtsgültiges Patent in diesem sensiblen Grenzgebiet an durchgreifenden Wirkungen entfalten würde? Beobachtet die Bundesregierung das Geschehen an der Grenze zwischen Wissenschaft und wirtschaftlicher Anwendung in ausreichendem Maße?

Diesmal haben wir nocheinmal Glück gehabt, die Einspruchsfrist läuft erst im August ab. Aber wir müssen die Warnung verstehen, und wir müssen rechtzeitig handeln.

Es muß uns besorgt machen, was wir auf dem Gebiet der genetischen Diagnostik und der sich abzeichnenden Verfügbarmachung des Menschen beobachten können. Und wir haben heute allen Anlaß zu erkennen, daß wir das, was wir dort beobachten können, auch tatsächlich aufmerksam beobachten müssen. 

Erinnern wir uns noch daran, daß der Leiter der größten fortpflanzungsmedizinischen Klinik Deutschlands bereits im März 1997 gegenüber einem Wirtschaftsmagazin die Überzeugung geäußert hat, daß der geklonte Mensch als Ersatzteillager kommen werde?  Daß ein geklonter Embryo eine zeitlang von einer Leihmutter ausgetragen werde, um ihn dann abzusaugen, die gewonnenen Zellen im Labor beschleunigt zu vermehren und Transplantate daraus zu züchten. Und – ich zitiere jetzt wörtlich Dr. Werner Gehring aus Bad Münder: „Ich weiß das klingt schauderhaft, aber wenn der Wertewandel stattgefunden hat, wird sich das kommerzialisieren.“

Noch ist es nicht ganz so weit, aber die Frage steht vor uns: Wollen wir den Menschen als Ersatzteillager, oder wollen wir diesen Wertewandel nicht?

Was wir als Gesellschaft der Verzweckung des Menschen entgegensetzen können, das ist die zentrale Frage unserer heutigen Debatte. Und das ist eine Debatte, der wir uns als verantwortliche Parlamentarier – spätestens jetzt - nicht mehr entziehen können.

Das geltende deutsche Embryonenschutzgesetz bedroht jede Verwendung menschlicher Embryonen, die nicht ihrer Erhaltung und der Herbeiführung einer Schwangerschaft dienen, mit Freiheitsstrafe - insbesondere aber das Klonen und die künstliche Veränderung menschlicher Keimbahnzellen.

Das Embryonenschutzgesetz hat - vor nun fast zehn Jahren - weit vorausblickend ethisch wohlbegründete Grenzlinien gezogen, auch in solchen Bereichen, die sich damals wissenschaftlich-technisch erst am Horizont abgezeichnet haben.

Damals waren Klonen, genetische Selektion menschlicher Embryonen und Eingriffe in die menschliche Keimbahn noch weit entfernt von jeder kommerziellen Anwendung. 

Und damals war es eine leichte Übung, entschiedenen Widerstand gegen solche Praktiken öffentlich zu bekennen.

Das ist heute anders: Wir haben die patentierte Anwendung.

Ich habe vor einem Jahr in den USA mit Wissenschaftlern diskutiert, die genetische Präimplantationsdiagnostik betreiben, die in tierische Eizellen erfolgreich menschliche Genome übertragen haben und die vielversprechende Fortschritte bei der Züchtung von Geweben aus embryonalen Stammzellen erzielt haben.

Die Techniken stehen vor der Tür. Sie sind eine Anfrage an unser gemeinsames Menschenbild, wir haben den ethischen Ernstfall.

Jetzt und heute stehen wir vor der Entscheidung:

Wie standhaft sind wir heute, angesichts einer sich abzeichnenden Realisierbarkeit und angesichts verlockender Heilungsversprechungen, wie fest stehen wir heute noch zu dem ethischen Grundkonsens, der das Embryonenschutzgesetz trägt?

Hier sehe ich Anlaß zur Besorgnis:

Im Internet lädt das Gesundheitsministerium für Mai zu einem Symposium über Fortpflanzungsmedizin ein. Im Internet veröffentlicht das Gesundheitsministerium „Leitfragen“, die zentrale Punkte des Embryonenschutzgesetzes zur Diskussion stellen: darunter die umstrittene Präimplantationsdiagnostik und die Gewinnung und Verwendung embryonaler Stammzellen.

Wer diese Frage stellt, der stellt in Frage.

Das Symposium und die Leitfragen stellen den bewährten und von breitem gesellschaftlichen Konsens getragenen Embryonenschutz in Frage. 

Warum lädt das Bundesgesundheitministerium nicht zu einem Symposium ein, dessen zentrale Leitfrage ist „Was können wir für mehr Embryonenschutz tun?“

Auf der Ebene des Europarates gibt es genauso beunruhigende Anzeichen:

Die Bioethik-Konvention des Europarates tritt zwar erklärtermaßen an, um Rechte und Würde des Menschen - englisch: „human being“ - im Kontext von Biologie und Medizin zu schützen.

Sie läßt aber den Begriff „human being“ bewußt undefiniert – insbesondere, weil man sich nicht einigen konnte, wieweit der menschliche Embryo geschützt werden soll. Der Hintergrund ist offenkundig das Bestreben einiger Länder, international verbindliche Hemmnisse für gewinnträchtige Wirtschaftszweige, die auf verbrauchende Embryonenforschung und Gewinnung embryonaler Stammzellen angewiesen sind, nicht zuzulassen.

Deshalb, so der Erläuternde Bericht zur Bioethik-Konvention, soll jeder Unterzeichnerstaat selbst definieren, wer „jedermann“ ist, der geschützt ist.

Auch das Zusatzprotokoll zum Verbot des Klonens verbietet Klonen nur insoweit, als ein Eingriff darauf gerichtet ist, einen geklonten Menschen  - englisch: „human being“ - zu erzeugen. Der Erläuternde Bericht zum Klonprotokoll führt aus, es sei dem jeweiligen innerstaatlichen Recht überlassen, die Reichweite des Begriffs „human being“ zu bestimmen.

Damit kann jeder Staat selbst definieren, ab welchem Entwicklungsstadium das Klonverbot greift, und ob insbesondere das Klonen menschlicher Embryonen verboten ist.

Artikel 13 der Bioethik-Konvention verbietet zwar Eingriffe in die menschliche Keimbahn, aber nur insoweit, als damit keine Veränderung des Genoms von „Nachkommen“ beabsichtigt ist. Wer einen menschlichen Embryo nicht als „Mensch“ im Vollsinne definiert, wird ihn auch nicht als „Nachkommen“ ansehen. Damit kann der Embryo genetisch verändert werden, und das kann patentierbar sein.

Zwar verbietet Artikel 18 der Bioethik-Konvention die Erzeugung von Embryonen zu reinen Forschungszwecken, nicht aber zu therapeutischen Zwecken.

Die Ethikberatergruppe der EU hat am 23. November 1998 einen Bericht zur Embryonenforschung veröffentlicht: Dort ist festgehalten, wie der rechtliche Status des menschlichen Embryos in den Mitgliedsstaaten der EU ist: Er ist völlig uneinheitlich – und das bereits innerhalb der EU, die meisten Staaten weisen dem menschlichen Embryo den vollen Status „Mensch“ nicht zu.

Wenig deutet also darauf hin, daß der bisher international verbindlich vereinbarte Schutz des menschlichen Embryos auch nur annähernd an das deutsche Embryonenschutzgesetz herankommt.

Das darf uns aber nicht entmutigen, wenn uns der Anlaß der heutigen Debatte ernst genug ist.

Lassen Sie uns heute eine klare Aussage treffen, daß und warum wir eine klare und verbindliche Grenze ziehen müssen. Ich bin überzeugt, nichts weniger erwarten Bürgerinnen und Bürger von uns.

Dabei dürfen wir uns letztlich nicht von dem Gedanken leiten lassen, was eine sich abzeichnende Technologie möglicherweise an unerwünschten Nebenwirkungen oder Konsequenzen haben könnte, auch wenn diese Wirkungen für eine Ablehnung bereits ausreichen würden.

Lassen wir die heutige Debatte in ein Bekenntnis münden, daß der Mensch und das menschliche Leben an sich und ganz grundsätzlich unserem Zugriff entzogen sind.

Ich möchte dafür einen Begriff in Erinnerung rufen, den der deutsche Nobelpreisträger Albert Schweitzer geprägt hat, und dies ist der Appell an uns: die „Ehrfurcht vor dem Leben“.

